
 
 

Informationen: 
Uta Runge, Tel.: 040 / 41908 – 257 

E-Mail: u.runge@hamburger-sportbund.de 

Antrag auf Auszahlung von Zuwendungsbeträgen 
 
Hamburger Sportbund e.V. __________________________ __________ 
- Buchhaltung - Verein 
Schäferkampsallee 1 
 ____________________________________ 
20357 Hamburg Vereinskennziffer (Mitgliedsnummer beim HSB) 

 
 
 ___________________________________ 
 Anschrift und Telefon 
 
Wir beantragen hiermit die Freigabe von Zuwendungsbeträgen. 
 
1. Stand des Zuwendungskontos lt. Auskunft des HSB (Tel. 41908-257+218) 
  ..................................................€ 
 
2. Auszuzahlender Betrag  ..................................................€ 
 
3. Neuer Stand des Zuwendungskontos  ..................................................€ 
 
4. Überweisung auf Konto-Nr. .................................................................................. BLZ ..................................... 
 
 bei  .................................................................................... 
 
5. Verwendungszweck ........................................................................................................................................... 
 
 
Den Verwendungsnachweis (zeitnahe, auf die Zuwendungszahlung bezogene Rechnungen ) 

�  legen wir bei. 

�  werden wir bis zum .................................................................................einreichen. 
 
 
Wir bestätigen, 
 
1. dass es sich bei den zugunsten unseres Vereins beim HSB angesammelten Zuwendungen 

a) weder um Beträge handelt, die aufgrund einer vertraglichen, und satzungsgemäßen oder ähnlichen 
Verpflichtung der Mitglieder gegenüber dem Verein (z. B. Mitgliedsbeiträge, satzungsgemäße Umlagen, 
Aufnahmegebühren) gezahlt wurden, 

b) noch um Zahlungen, mit denen besondere Gegenleistungen des Vereins an die Zuwender (z. B. für 
Banden- oder Trikotwerbung, Anzeigen im Mitteilungsblatt, Überlassung von Sporteinrichtungen/-
anlagen) ganz oder teilweise abgegolten werden sollten. 

 
2. dass die abgeforderten Beträge ausschließlich und unmittelbar für die steuerbegünstigten Zwecke des Vereins 
und nicht für Fehlbeträge aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (z. B. eigener Betrieb der Vereinsgaststätte, 
gesellige Veranstaltungen, für „sportliche Veranstaltungen“, die nicht Zweckbetrieb sind) oder der 
Vermögensverwaltung (z. B. Verpachtung der Vereinsgaststätte oder anderer Wirtschaftsgüter) verwendet 
werden, auch nicht für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern, die den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben oder 
der Vermögensverwaltung zu dienen bestimmt sind. 
 
3. dass hinsichtlich der aufgewendeten Fahrgelder ein Rechtsanspruch der PKW-Halter an den Verein besteht. 
 
 
Hamburg, den _________________________ 
 
 
 
---------------------------------------------------------          Stempel          ----------------------------------------------------- 
zeichnungsberechtigtes Vorstandsmitglied                                    zeichnungsberechtigtes Vorstandsmitglied 


